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Hinweis: 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um den Neubau einer öffentlichen Straße (hier: Gemeindestraße) 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Landesstraßengesetz (LStrG) zur Erschließung der anliegenden Grundstücke im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans ‚An der Leimenkaute‘ der Gemeinde Albig. 

Nach Landes-UVG-Gesetz (LUVPG Rheinland-Pfalz) bedarf der Neubau der öffentlichen Straße einer 
‚Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls‘ nach Anlage 1 Nr. 3.5 LUVPG. 

IMMISSIONSSCHUTZ  STÄDTEBAU  UMWELTPLANUNG 
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1 PLANUNGSANLASS 
Am westlichen Ortseingang der Gemeinde Albig plant ein Investor die Umsetzung einer gemischt-
genutzten Baustruktur in Analogie zu einem Urbanen Gebiet. Ein erstes Vorhabenkonzept liegt 
vor. In Abstimmung mit der Gemeinde und unter Berücksichtigung fachlicher Belange soll dieses 
weiterentwickelt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Wahrung der städtebaulichen Ordnung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforder-
lich. Der Bebauungsplan sieht die Ausweisung eines Urbanen Gebietes vor.  

Grundsätzlich ist geplant auf dem Areal Wohnraum in verschiedenen Formen anzubieten sowie 
weitere nicht wesentlich störende Nutzungen zu ermöglichen. Vorgesehen ist die Errichtung von 
Doppel- und Reihenhäusern sowie kleingewerblichen und sozial bzw. gesundheitlichen Nutzun-
gen. Zu Erschließungszwecken ist der Bau einer Stichstraße notwendig. Wesentlich für die beab-
sichtigte Bebauung ist die Schaffung eines Lärmschutzriegels auf der Westseite, sei es in Form der 
Baukörper oder durch entsprechende Schallschutzbaumaßnahmen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll, wie hier vorgesehen und aus zeitlichen wie sachlichen 
Gründen sinnvoll, im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) erfolgen.  

 

 

 

 

 

Lage des Plangebietes im Ortszusammenhang, 
Quelle: Lanis, https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_natur-
schutz/index.php (Stand: März 2024) 
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2 RECHTLICHE EINORDNUNG 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen nach § 13a BauGB ergeben sich bestimmte Anwen-
dungsvoraussetzungen. So darf ein Bebauungsplan nach § 13a BauGB keine Zulässigkeit von 
Vorhaben begründen, die nach Bundes- oder Landesrecht der Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung bzw. einer Vorprüfung des Einzelfalls unterliegen (§ 13a Abs. 1 
S. 4 BauGB). 

Gegenstand des Bebauungsplans ‚An der Leimenkaute‘ ist u.a. die erstmalige Festsetzung einer 
Straßenverkehrsfläche. Gemäß Nr. 3.5 der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 Landesgesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) bedarf der Bau einer öffentlichen Straße nach § 3 Lan-
desstraßengesetz (LStrG) einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls, um festzustellen, ob eine 
Pflicht zur Umweltprüfung besteht. Diese allgemeine Vorprüfung wird gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) als überschlägige Prüfung unter Berück-
sichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. 

Sofern die abschließende Bewertung ergibt, dass durch das geplante Straßenbauvorhaben (hier 
Gemeindestraße) keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt entstehen, ist die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Das Bauleitplanverfahren nach 
§ 13a BauGB ist damit möglich. 

Planzeichnung zum Bebauungsplan ‚An der Leimenkaute‘ (Vorentwurf) der Gemeinde Albig 
Quelle: isu Kaiserslautern 
(Stand: April 2024) 
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3 VORPRÜFUNG DES EINZELFALLS 
Im Folgenden werden die Grundlagen zusammengestellt und planerisch bewertet, die für eine 
Einschätzung nach dem Kriterienkatalog der Anlage 3 des UVPG erforderlich sind. Es werden nur 
diejenigen Merkmale und Wirkungen beschrieben, die erforderlich sind um zu beurteilen, ob das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. 

Hierfür werden die Systematik und Nummerierung der in Anlage 3 des UVPG vorgegebenen Glie-
derung zugrunde gelegt. 

Die Vorprüfung bezieht sich ausschließlich auf den Bau der öffentlichen Straße. 

 

Prüfkriterien gemäß Anlage 3 UVPG Überschlägige 
Prüfung 

1 Merkmale des Vorhabens  Erläuterung 
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1.1 Größe und Ausgestaltung 
des Vorhabens und, so-
weit relevant, der Abriss-
arbeiten 

Die Aufstellung des Bebauungsplans schafft die 
Voraussetzungen für den Bau öffentlicher Erschlie-
ßungsstraßen nach § 3 LStrG innerhalb seines Gel-
tungsbereiches.  

Die Erschließung des geplanten Urbanen Gebietes 
erfolgt von Süden über eine neu anzulegende Ge-
meindestraße mit einer Wendeeinrichtung im Nor-
den. Diese soll ausreichend dimensioniert sein für 
die Befahrung mit einem Müllfahrzeug. Zudem sol-
len nach Möglichkeit einzelne öffentliche Stell-
plätze dort vorgehalten werden. Insgesamt umfasst 
die geplante Stichstraße eine Gesamtfläche von 
ca. 1.100 m². 

Anlage 1 Nr. 3.5 LUVPG legt für den Bau einer öf-
fentlichen Straße nach LStrG weder einen unteren 
Schwellenwert im Sinne einer Bagatellgrenze für 
die allgemeine Vorprüfung fest noch einen Schwel-
lenwert für eine generelle UVP-Pflicht. 

Da sich im Plangebiet keine bestehenden Baukör-
per befinden, sind keine Abrissarbeiten erforder-
lich.  

  x 

1.2 Zusammenwirken mit an-
deren bestehenden oder 
geplanten Vorhaben und 
Tätigkeiten 

Die geplante Straße schließt im Süden an die 
‚Langgasse‘ an und verläuft in nördlicher Richtung 
durch das Plangebiet. Es ist keine zweite Anbin-
dung, auch nicht an die nördlich und östlich an-
grenzenden Nutzungen, vorgesehen. 

  x 

1.3 Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, 
Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

Das Vorhaben umfasst den Bau von öffentlichen 
Verkehrsflächen. Hierfür werden ca. 1.100 m² un-
versiegelte Fläche in Anspruch genommen.  

Gemäß den gutachterlichen Erkenntnissen zum Ar-
tenschutz ist die Realisierung des Bebauungsplanes 

  x 
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ohne Verstöße gegen die Belange des Artenschut-
zes möglich. 

Der Heimersheimer Bach, ein Gewässer dritter 
Ordnung, tangiert das Pangebiet im Norden, so 
dass die geplante Straße aufgrund der Entfernung 
keine direkten Auswirkungen aus das Gewässer 
hat.  

1.4 Erzeugen von Abfällen im 
Sinne des § 3 Abs. 1 und 
8 Kreislaufwirtschaftsge-
setz 

Im Rahmen der geplanten Nutzung sind keine Be-
sonderheiten zu erwarten. 

Sofern im Zuge des Baus der Straße Abfälle erzeugt 
werden, werden diese ordnungsgemäß entsorgt. 

Der Betrieb der Straße erzeugt keine Abfälle in die-
sem Sinne. 

  x 

1.5 Umweltverschmutzung 
und Belästigungen 

Die mit dem Baustellenbetrieb verbundenen Um-
weltbelastungen und Belästigungen sind temporär. 

Die Umweltbelastungen durch den Straßenverkehr 
beschränken sich im Wesentlichen auf den zukünf-
tigen Anliegerverkehr. Durch die geplante Straße 
werden die geplanten Nutzungseinheiten erschlos-
sen. 

Die vorhandene Bebauung ist bereits durch Ver-
kehrsgeräusche der ‚Langgasse‘ und der nahege-
legenen überörtlichen Verkehrsanlagen, insbeson-
dere der A 6 und A 63, beaufschlagt. 

Die Verkehrszunahme ist durch die geringe Größe 
als unbedeutend einzustufen. 

  x 

1.6 Risiken von Störfällen, Un-
fällen und Katastrophen 
die für das Vorhaben von 
Bedeutung sind, ein-
schließlich der Störfälle, 
Unfälle und Katastrophen, 
die wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zufolge durch 
den Klimawandel bedingt 
sind, insbesondere mit 
Blick auf: 

verwendete Stoffe und 
Technologien (1.6.1), An-
fälligkeit des Vorhabens 
für Störfälle (1.6.2) 

Es ist kein erhöhtes Risiko hinsichtlich der zulässi-
gen Nutzung zu erwarten. Im Rahmen des Vorha-
bens werden keine gefährlichen oder wasserge-
fährdenden Stoffe gelagert, genutzt oder produ-
ziert. Mit solchen Nutzungen ist in der geplanten 
Gebietsart des Urbanen Gebietes nicht zu rech-
nen. 

Die Straße wird im Bebauungsplan als öffentliche 
Verkehrsfläche festgesetzt. Sie soll mit einem mög-
lichst geringen Querschnitt ausgebaut werden, da 
sie nur dem Anliegerverkehr dient und um die Ge-
schwindigkeit weitgehend zu reduzieren. 

Das Unfallrisiko ist aufgrund der geringen Ver-
kehrsbelastung und der geplanten Geschwindig-
keit als gering einzuschätzen. 

  x 

1.7 Risiken für die menschli-
che Gesundheit, z.B. 
durch Verunreinigung von 
Wasser oder Luft 

Risiken für die menschliche Gesundheit bestehen 
durch Emissionen von Luftschadstoffen aus planbe-
dingtem Kfz-Verkehr. Diese werden gering ausfal-
len, so dass die Umsetzung des Vorhabens nur ein 
sehr geringes Risiko auslöst. 

Verunreinigungen des Heimersheimer Bachs sind 
durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 

  x 

 



Gemeinde Albig  Allgemeine Vorprüfung 
Bebauungsplan ‚An der Leimenkaute‘ des Einzelfalls nach LUVPG 

 IMMISSIONSSCHUTZ • STÄDTEBAU • UMWELTPLANUNG Seite 5 
Jung-Stilling-Str. 19 67663 Kaiserslautern Telefon 0631-31090590 Stand: April 2024 

2 Standort des Vorhabens  Erläuterung 
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2.1 Nutzungskriterien 

bestehende Nutzung des 
Gebietes, insbesondere 
als Fläche für Siedlung 
und Erholung, für land-, 
forst- und fischereiwirt-
schaftliche Nutzungen, 
Fläche für sonstige wirt-
schaftliche und öffentliche 
Nutzungen, Verkehr, Ver- 
und Entsorgung 

Das Plangebiet ist unbebaut und wurde in der Ver-
gangenheit auch landwirtschaftlich genutzt. Auf-
grund der geringen Größe und der innerörtlichen 
Lage in direkter Nachbarschaft zu einem allgemei-
nen Wohngebiet hat die Fläche jedoch keine be-
sondere Bedeutung für die Landwirtschaft. 

Eine Erholungsfunktion geht von der Fläche eben-
falls nicht aus. Vielmehr erweckt die Fläche den 
Anschein einer innerörtlichen Lücke, durch deren 
Bebauung ein Gewinn für den westlichen Ortsein-
gang der Gemeinde Albig zu erwarten ist. 

Eine Bedeutung für die Forst- und Fischereiwirt-
schaft ist im Gebiet des Vorhabens und direkten 
Umfeld nicht gegeben. Auch auf die Ver- und Ent-
sorgung sowie wirtschaftliche und öffentliche Nut-
zungen sind keine negativen Auswirkungen zu er-
warten.  

  x 

2.2 Qualitätskriterien  

Reichtum, Verfügbarkeit, 
Qualität und Regenerati-
onsfähigkeit der natürli-
chen Ressourcen, insbe-
sondere Fläche, Boden, 
Landschaft, Wasser, Tiere, 
Pflanzen, biologische Viel-
falt des Gebiets und seines 
Untergrunds 

Fläche/Boden: 
Das Vorhaben umfasst den Bau einer öffentlichen 
Verkehrsfläche in einem innerörtlichen, unbebau-
ten Bereich. Mit der geplanten Nutzung wird eine 
Innenentwicklung betrieben, was einen schonen-
den Umgang mit dem Schutzgut Boden (Fläche) 
darstellt. 

Hinsichtlich möglicher Bodenbelastungen wurde 
bereits eine Untersuchung durchgeführt. Demnach 
sind keine Belastungen im Untergrund angetroffen 
wurden, so dass keine Beeinträchtigungen hin-
sichtlich der geplanten Bebauung zu erwarten sind. 

Wasser: 
Nördlich tangiert der Heimersheimer Bach, ein 
Gewässer dritter Ordnung, das Bebauungsplange-
biet. Aufgrund des Abstandes von fast 30 Metern 
zwischen der geplanten Straße und dem Bachlauf 
sind Beeinträchtigungen des Gewässers nicht zu 
erwarten. 

Landschaft / Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt: 
Das Landschaftsbild ist bereits durch die umge-
bende Bebauung und die Lage in unmittelbarer 
Nähe zu den überörtlichen Verkehrswegen vorbe-
lastet. Eine Verschlechterung ist durch die geplante 
Umnutzung sowie den Bau der erforderlichen 
Straße nicht anzunehmen. 

Es wurde bereits eine artenschutzrechtliche Unter-
suchung für den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes veranlasst. In diesem Rahmen konnten 

  x 
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keine artenschutzrechtlichen Restriktionen festge-
stellt werden. 

2.3 Schutzkriterien      

2.3.1 Natura 2000-Gebiete 
gem. § 7 Abs. 1 Nr. 8 
BNatSchG 

Im Plangebiet oder der näheren Umgebung sind 
keine Natura 2000-Gebiete ausgewiesen. 

Die nächstgelegenen Vogelschutz- bzw. FFH-Ge-
biete liegen in mind. 7 km Entfernung. 

Aufgrund der großen Entfernung ist nicht mit Aus-
wirkungen auf Natura 2000-Gebiete zu rechnen.  

  x 

2.3.2 Naturschutzgebiete gem. 
§ 23 BNatSchG  

Im Plangebiet und der näheren Umgebung sind 
keine Naturschutzgebiete ausgewiesen. 

Die nächstgelegenen Naturschutzgebiete liegen in 
mind. 3,5 km Entfernung. 

Aufgrund der großen Entfernung ist nicht mit Aus-
wirkungen auf Naturschutzgebiete zu rechnen. 

  x 

2.3.3 Nationalparke und natio-
nale Naturmonumente 
gem. § 24 BNatSchG 

Im Plangebiet oder im näheren Umfeld befindet 
sich kein Nationalpark. Zudem wurden in Rhein-
land-Pfalz bisher keine nationalen Naturmonu-
mente ausgewiesen. Daher können Auswirkungen 
auf die o.g. Schutzgebiete ausgeschlossen werden. 

  x 

2.3.4 Biosphärenreservate und 
Landschaftsschutzgebiete 
gem. den §§ 25 und 26 
BNatSchG 

Im Plangebiet oder im näheren Umfeld sind keine 
Biosphärenreservate vorhanden.  

Das Plangebiet selbst liegt nicht innerhalb eines 
Landschaftsschutzgebietes. Das nächstgelegene 
Landschaftsschutzgebiet Alzeyer Berg (LSG-
73331-010) befindet sich in gut 2 km Entfernung, 
westlich der Gemeinde Albig. Das Landschafts-
schutzgebiet Selztal (LSG-7300-003) liegt ca. 
3,5 km östlich des Geltungsbereiches. 

Aufgrund der großen Entfernung ist nicht mit Aus-
wirkungen auf die vorgenannten Landschafts-
schutzgebiete zu rechnen. 

  x 

2.3.5 Naturdenkmäler gem. 
§ 28 BNatSchG 

Im Plangebiet sind keine Naturdenkmale verzeich-
net. Das nächstgelegene Naturdenkmal befindet 
sich ca. 600 m weiter östlich an der Langgasse. Es 
handelt sich um die Kastanien in der Kirchgasse in 
Albig. Aufgrund der Entfernung und der dazwi-
schen liegenden Bebauung ist mit keinen Auswir-
kungen auf Naturdenkmale zu rechnen. 

  x 

2.3.6 Geschützte Landschafts-
bestandteile gem. § 29 
BNatSchG 

Weder im Plangebiet noch in der näheren Umge-
bung sind geschützte Landschaftsbestandteile aus-
gewiesen. Daher werden Auswirkungen auf ge-
schützte Landschaftsbestandteile ausgeschlossen.  

  x 

2.3.7 Gesetzliche geschützte 
Biotope gem. § 30 
BNatSchG 

Im Plangebiet und im näheren Umfeld sind keine 
gesetzlich geschützten Biotope ausgewiesen. Aus-
wirkungen auf geschützte Biotope können daher 
ausgeschlossen werden. 

  x 
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2.3.8 Wasserschutzgebiete gem. 
§§ 51 WHG, Heilquellen-
schutzgebiete gem. § 53 
Abs. 4 WHG, Risikoge-
biete gem. § 73 Abs. 1 
WHG sowie Überschwem-
mungsgebiete gem. § 76 
WHG 

Weder im Plangebiet noch im näheren Umfeld sind 
Wasserschutz-, Heilquellenschutz-, Risiko- oder 
Überschwemmungsgebiete ausgewiesen. Daher ist 
mit Auswirkungen auf die oben genannten Schutz-
gebiete nicht zu rechnen. 

  x 

2.3.9 Gebiete, in denen die in 
den Vorschriften der Euro-
päischen Union festgeleg-
ten Umweltqualitätsnor-
men bereits überschritten 
sind  

Im Plangebiet werden keine Umweltqualitätsnor-
men überschritten. 

  x 

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevöl-
kerungsdichte insb. Zent-
rale Orte im Sinne des 
Raumordnungsgesetzes 

Der Gemeinde Albig ist gemäß dem Regionalen 
Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe keine be-
sondere Funktion zugewiesen. Albig befindet sich 
im Nahbereich zum Mittelzentrum Alzey.  

  x 

2.3.11 

 

in amtlichen Listen und 
Karten verzeichnete Denk-
male, Denkmalensembles, 
Bodendenkmäler oder 
Gebiete die als archäolo-
gisch bedeutende Land-
schaften eingestuft wur-
den 

Im Plangebiet befinden sich keine denkmalge-
schützten Bereiche oder Gebäude. 

Außerhalb des Plangebietes befinden sich in der 
Gemeinde Albig, auch in der Langgasse, verschie-
dene Denkmale. Es handelt sich in der Regel um 
denkmalgeschützte Gebäude. Diese liegen jedoch 
in ausreichender Entfernung zum Plangebiet so 
dass nicht mit Auswirkungen zu rechnen ist. 

  x 

 

3. Art und Merkmale der mög-
lichen Auswirkungen  

Erläuterung 
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3.1 Art und Ausmaß der Aus-
wirkungen, insbesondere, 
welches geographische 
Gebiet betroffen ist und 
wie viele Personen von 
den Auswirkungen vo-
raussichtlich betroffen sind 

Die Auswirkungen des Straßenbaus in einer Grö-
ßenordnung von ca. 1.100 m² sind gering und auf 
die unmittelbare Umgebung begrenzt. 

Die Auswirkungen beschränken sich auf die zu-
künftigen Anlieger der durch die Straße erschlosse-
nen ‚Baugrundstücke‘.  

Die Verkehrszunahme ist durch die geringe Größe 
als unbedeutend einzustufen. 

  x 

3.2 etwaiger grenzüberschrei-
tender Charakter der Aus-
wirkung 

Durch die kleinflächige Nutzung sind keine grenz-
überschreitenden Auswirkungen zu erwarten. 

  x 

3.3 Schwere und Komplexität 
der Auswirkungen 

Da es sich lediglich um ein sehr kleines Straßen-
bauvorhaben handelt, das das Prüfverfahren eröff-
net, ist von einer geringen Schwere der Auswirkun-
gen des Vorhabens auf Umwelt und Natur auszu-
gehen. 

  x 
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Grad und Komplexität der Auswirkungen liegen im 
üblichen Rahmen vergleichbarer Projekte. 

Von dem Vorhaben sind keine Schutzgebiete oder 
andere ökologisch wertvollen Bereiche von Natur 
und Landschaft betroffen. 

3.4 Wahrscheinlichkeit von 
Auswirkungen 

Die beschriebenen Auswirkungen sind für derartige 
Vorhaben unvermeidbar. Das Plangebiet ist durch 
die umgebenden Nutzungen und die Lage in der 
Nähe zu den überörtlichen Verkehrsachsen bereits 
vorbelastet. 

Erhebliche und nachteilige Auswirkungen sind 
nicht zu erwarten. 

  x 

3.5 voraussichtlicher Zeitpunkt 
des Eintretens sowie 
Dauer, Häufigkeit und 
Umkehrbarkeit der Aus-
wirkungen 

Die Auswirkungen durch die Bautätigkeit sind tem-
porär und beschränken sich auf den Tageszeit-
raum. 

Die durch den Betrieb der Straße hervorgerufenen 
Umweltauswirkungen sind dauerhaft, jedoch ins-
gesamt gering. Ein Rückbau der Straße ist grund-
sätzlich möglich, jedoch innerhalb der geplanten 
Gebietsentwicklung eher unwahrscheinlich. 

  x 

3.6 Zusammenwirken der 
Auswirkungen mit den 
Auswirkungen anderer be-
stehender oder zugelasse-
ner Vorhaben 

Zusammen mit der geplanten Straße soll ein Urba-
nes Gebiet ausgewiesen werden. Mit den beab-
sichtigten Baustrukturen wird der östliche Ortsein-
gang der Gemeinde attraktiviert. 

Die geplante Straße schließt im Süden an die Lang-
gasse, die in den Ortskern führt, an.  

  x 

3.7 Möglichkeit, die Auswir-
kungen wirksam zu ver-
mindern 

Die durch den Betrieb der Straße hervorgerufenen 
Beeinträchtigungen sind gering. Aufgrund der ge-
planten Schaffung von Wohnraum und Flächen für 
soziale und gesundheitliche Einrichtungen ist die 
Maßnahme in sich ausgeglichen. 

  x 

x 
Die überschlägige Prüfung kommt zu dem Schluss, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind. 

Es besteht keine 
Pflicht zur Prüfung 
der Umwelterheb-
lichkeit 



Gemeinde Albig  Allgemeine Vorprüfung 
Bebauungsplan ‚An der Leimenkaute‘ des Einzelfalls nach LUVPG 

 IMMISSIONSSCHUTZ • STÄDTEBAU • UMWELTPLANUNG Seite 9 
Jung-Stilling-Str. 19 67663 Kaiserslautern Telefon 0631-31090590 Stand: April 2024 

4 TEXTLICHE ERLÄUTERUNG DER GESAMTEINSCHÄTZUNG 
Die Gemeinde Albig beabsichtigt am westlichen Ortseingang die Umsetzung einer gemischten 
Baustruktur. Zur Wahrung der städtebaulichen Ordnung ist die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes erforderlich. Die verbindliche Bauleitplanung sieht die Ausweisung eines Urbanen Gebietes 
vor. Darüber hinaus wird zur inneren Erschließung eine öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 

Gegenstand des Bebauungsplans ‚An der Leimenkaute‘ ist u. a. die erstmalige Festsetzung einer 
öffentlichen Straßenverkehrsfläche. Gemäß Nr. 3.5 der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 LUVPG 
bedarf der Bau einer öffentlichen Straße nach § 3 LStrG einer allgemeinen Vorprüfung des Ein-
zelfalls. 

Die Auswirkungen des Straßenbaus in einer Größenordnung von ca. 1.100 m² sind gering und 
auf die unmittelbare Umgebung beschränkt. Es ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen auf 
die Nutzungen, Qualitäten und Schutzgüter am Standort und im Einwirkungsbereich zu rechnen. 

Negative Auswirkungen auf die Natura 2000-Gebiete und andere schutzwürdige Nutzungen sind 
aufgrund der Lage und der Entfernung nicht zu erwarten. 

Von der geplanten Straße ausgehende negative Auswirkungen auf die Bevölkerung sind aufgrund 
der bereits vorhandenen Verkehrsgeräusche der anliegenden Straßen nicht zu erwarten. Die Um-
weltbelastungen durch den Straßenverkehr beschränken sich im Wesentlichen auf den zukünftigen 
Anliegerverkehr.  

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls kommt insgesamt zu dem Schluss, dass durch das Vor-
haben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind. 

Demnach besteht keine Pflicht, eine förmliche Prüfung der Umweltverträglichkeit durchzuführen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ‚An der Leimenkaute‘ kann somit im ‚beschleunigten Verfah-
ren‘ nach § 13a BauGB durchgeführt werden. 

aufgestellt im Auftrag der Ortsgemeinde Albig 
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